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1. Wann müssen Vereine ein Gewerbe anmelden? 

Auch Vereine können ein Gewerbe im Sinne der Gewerb eordnung (GewO) betreiben 
und sind dann meldepflichtig.  
Gewerbe im Sinne des Gewerberechts ist jede auf Gewinnerzielung gerichtete und auf Dauer 
angelegte selbstständige Tätigkeit, ausgenommen Urproduktion, freie Berufe  und bloße 
Verwaltung und Nutzung eigenen Vermögens. 

Auf Dauer angelegt 

Die Tätigkeit muss von einer Planmäßigkeit und gewissen Dauerhaftigkeit gekennzeichnet 
sein. Bloß gelegentliche oder gar einmalige Tätigkeiten fallen nicht unter den Gewerbebegriff 
Dauerhaftigkeit meint, dass der Gewerbetreibende mit einer entsprechenden Absicht 
wiederholt und mit Regelmäßigkeit Geschäfte tätigt. Regelmäßig bedeutet nicht 
notwendigerweise täglich, wöchentlich oder monatlich, sondern kann sich auch auf saisonale 
Tätigkeiten beziehen (z.B. Weihnachtsmärkte). 

Gewinnerzielungsabsicht 

Gewinnerzielungsabsicht bedeutet, dass ein Überschuss erwirtschaftet wird, wenn also 
Einnahmen in Form von Überschüssen über die eigenen Aufwendungen angestrebt werden. 
Die Tätigkeit darf also nicht bloß kostendeckend sein. 

Beispiel: Ein Verein bietet auf einer Veranstaltung Essen und Trinken an und verlangt 
lediglich kostendeckende Preise verlangt. 

Zwischenzeitliche Verluste (oder Verluste in der Anlaufphase) spielen dabei keine Rolle. Es 
muss auch kein tatsächlicher Gewinn erwirtschaftet werden, das subjektive Gewinnstreben 
genügt.  

Regelmäßig genügt es für die Annahme einer Gewinnerzielungsabsicht, dass die Preise 
nicht unter dem ortsüblichen liegen. 

Es kommt dabei nicht auf die Gewinnverwendung an. Gewerblich ist ein Betrieb also auch 
dann, wenn die Gewinne gemeinnützigen Zwecken zufließen. Die gewerberechtlich zu 
beurteilende Tätigkeit als solche muss unmittelbar dem gemeinen Nutzen dienen, damit sie 
als gemeinnützig und nicht als gewerbsmäßig angesehen werden kann. Das gilt z.B. für 
Wohlfahrtspflegeeinrichtungen. 

Auch Leistungen nur an Mitglieder können gewerblich  sein 

Grundsätzlich keine Rolle spielt, ob die gewerbliche Tätigkeit ausschließlich für Mitglieder 
erfolgt. Das gilt insbesondere bei großen Mitgliederzahlen und wenn der Beitritt zum Verein 
umstandslos möglich ist. 
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Folgen für die Gemeinnützigkeit? 

Eine Gewerbeanmeldung hat für die Gemeinnützigkeit grundsätzlich keine Folgen. 
Gewerbliche Tätigkeiten können auch Zweckbetriebe sein. Handelt es sich um einen 
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, gelten auch hier die allgemeinen 
gemeinnützigkeitsrechtlichen Vorschriften. 

Regelmäßig erfolgt von zuständigen Ämtern aber eine Meldung an das Finanzamt. Vereine 
sollten sich also im Klaren darüber sein, dass vom Finanzamt dann entsprechende 
Rückfragen kommen können. Grundsätzlich ist das aber unproblematisch. 

 

 

 

2. Anlage EÜR – Vereinfachungsregelung läuft aus  

Das Bundesfinanzministerium weist darauf hin, dass künftig in allen Fällen die 
standardisierte Anlage EÜR abgegeben werden muss. 

Ab dem Veranlagungszeitraum 2017 sind grundsätzlich alle Steuerpflichtigen, die ihren 
Gewinn durch Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, zur Übermittlung der standardi-
sierten Anlage EÜR nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung 
(ELSTER) verpflichtet. 

Die bisherige Regelung, nach der bei Betriebseinnahmen von weniger als 17.500 Euro die 
Abgabe einer formlosen Einnahmenüberschussrechnung als ausreichend angesehen worden 
ist, läuft damit aus. 

In Härtefällen kann das Finanzamt auf Antrag weiterhin von einer Übermittlung nach amtlich 
vorgeschriebenem Datensatz durch Datenfernübertragung verzichten. Für diese Fälle stehen 
in den Finanzämtern Papiervordrucke der Anlage EÜR zur Verfügung.  

Hinweis: Gemeinnützige Vereine müssen die Anlage EÜR nur abgeben, wenn sie 
körperschaftsteuerpflichtig werden, d.h. im steuerpflichtigen Bereich die Umsatzfreigrenze 
von 35.000 Euro überschreiten. 

 

 

Rund um den Vereinsinfobrief  
• Kopieren!  Verwenden Sie einzelne  unsere Beiträge für Ihre Newsletter, Publikationen oder Zeitschriften – 

kostenlos und unverbindlich. Einzige Bedingung: Sie verweisen mit einem Link am Ende des Beitrages auf 
www.vereinsknowhow.de . 

• Empfehlen!  Empfehlen Sie den Vereinsinfobrief , indem Sie ihn einfach weiterleiten. Danke! 
• Content-Sharing! Auf Ihrer eigenen Website frei einbinden können Sie unsere Newsrubrik.  
• Werben  im Vereinsinfobrief : Infos zu Preisen und aktueller Abonnentenzahl unter 

www.vereinsknowhow.de/werbung.htm 
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